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Fürsorgemassnahmen für die Altsparer bis ~Jahre 1938. 

A n fra 8 e b e a n t w 0 r tun g. 

F • tdn 
In sohl-ittlicher Beantwortung der J.ntrage der Abg.yei,"- k 0 1 a 

und Genossen teilt Bundesminister für Finanzen Dr.Z i m ae r man n mit: 

Eine Einbeziehung von Alt sparern in die Kleinrentnerfürsorge ist 
nicht möglioh, weil diese a.uf ganz anderen Grundsätzen aufgebaut ist, a.ls sie 

hier_ zur Anwendung kommen müssten. Der Kleinrentnerfonds zahlt kleine 
Mbnatsbeträge aus an Personen, die vor der Kroneninflation ein grösseres 
Vermögen beses-sen haben, von do~,t;CnErträgnissen sie leben konnt-en .. Hier 

aber handelt es sich UD Personen, denen die MOgliohkeit gegeben werden soll, 

die Substanz ihrer Bareinlagen BU efhnlten. Dies wäre aber, da· der Bund 
~cht über die dazu nötigen budgetären Mittel verfügt, nur durch eine Aus­

dehnung der RückbuchungsbestimmUngen des § 10 TIährungsschutzgesetz, also .u 
Lasten der vrährung,~6glioh. 

Das \1ährungssohutzgesetz hat im ~ 10 eine beschränkte Möglichkeit 
, zur Rückbuchung gespezrter und für WährungsZi1eoke in Anspruch genozmnener 

Guthnben bei Kredituntcrnehoungen vorgesehen. Das Gesetz hat hiebei ni~ 
eine Frist für den Verbrauoh, sondern einen bestimmten Kapitalh50hstbetrag 

genannt ',der innerhalb von 10 Monaten in Raten abgehoben werden kalm. Wer 
Dicht. über den gesetzlichen }föchat'betrag sondern nur üher ein geringeres 

Sperrguthaben vertügte, für den war die Zeit nab:trgemä.gs kürzer. Diese gesetz­
liohe VorsohrU't wollte arbeitsunfähigen' Personen ohne o.'1~rei.~hcn~.(?s ~~.nk~~ 

eino Ubergangszeit überbrücken, wä.hrend der sie 1""11r di~ Zei~ Vorsorge treffen 
. ~8ten, in der sich die. Bestinmiungen des Wä.hrungssohutzgesetzes voll aus­

·wirken werden. Im Verlaut der eingehenden Beratunge~, die der Einbringung 
des Währung8sohutzgesetzes in Nationalrat vorausgegangen sind, hat es sioh 

herausgestellt, dass es das Interesse der'ITerterha.ltung der Schillingwährung 

nioht gestattet, solchen Personen - bei aller TIürdigung der dafür spreChenden 

soatalen'MOmente --ihre Sperrguthaben zUr Gäuze ode~ in einem höheren als 
dQm~tzlich bestiamten Betrag zu belassen. Die Durchführung der erwähnten 

Bestiacung hat die Richtigkeit dieser Erwä.gungen bestätigt~ Sie hat bisher 

trotz äusserst sewissenhnfter Befolgung der gesetzliohe~ Vorsohritt nahezu 

eine halbe Milliarde, gG!lauer rund 460 )4l.l1ioncn Schilling,gekostat, d .. h. 

uc diesen Betrag ist die durch das Uänrungssohutzgesetz erzielte Umlauf-
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ai\telverringerung wieder rückgängig genacht worden. Ja noch oehr, aus bereits 

seit dem Schillinggesetz 1945 gesperrten, also den Umlauf praktisoh nicht 
...-

belastenden' Guthaben,sind fre:ie Gelder, also Noten gemacht worden. 

Es ist cangels jcglicherverlässlioher statj~stisoher Daten übel' 

Alt sparguthaben , die nooh im De~ember 1947 bestnnden haben, äus-serst sOhwer', 

sich einBild darüber zu machen, wie sich der Geldumlauf neuerlich'vQr.mehren 

wUrde, wenn für Altsparer neuerlich Begünstigungen eing~führt würden. Die nuf 

Grund der in Rede stehenden Anfrage angestellte~ Studien und Vergleiche 
vorhandener Ziffern haben auf, verschiedenen Wegen ergeben, dass man nur bei 

BerUokaichtigung der Geldeinlagen bei Kreditinstituten oit einer Notenvel'­

mehrung von etwa 150 Millionen Schilling zu rechnen hätte. Di~se Ziffer ist 

währungspolitisch als bedenklich zu bezeichnen. Denn es würde sich dabei niCht 

UQ eine Umlaufveroehrung handeln, die durch eine analoge 'Gütervermehrung aus­

gegliohen wird, sondern um eine ausschliesslioh a.uf der Geldseite eintretende, 

alsoabso1ut inflationistische yergrösserung der wirkSanen Zirkulation. 

Die gelsote Zit~er würde aber noch dadurch eine wesentliche Vergrösserung 

erfahren, dass auch § 13 Währungsschutzgesetz, der eine dem §lO währungs­

sohutzgesetz analoge Begünstigung für Inh:::tbervon' Lebensversicherungen ent ... 

hl11t, iIl Interesse der Altsparer in gleicher l1eise novelliert werden miisste .. 

Zu diesem wesentlichen Bedenken treten noch folgende Erwägungen: 

Es wäre unbillig, de~ Begriff des Altsparers auf die Besitzer alter Ge1dein­

l~n zu beschränken. Alt sparer sind auch Personen, die ihre ErsParnisse der 
Republik österreich durch Anleihezeichnung zur Verfügung g4stellt haben. 
Abgosehen davon würde eine Novellierung desUährungssch~tzgesetzes auch sonst 

~ftnscbe laut werden lassen, denen nan eine soziale Berechtigung nicht ab­

spreohen könnte, die aber bei der heutigen wirtsohaftlichen Lage Österreichs 
ohne Gefährdung der Währung niCht erfüllt werden kannen. 

Ein weiteres Bedenken liegt darin, dass die angeregten ~ssn8hDen 

:für viele Altsparer eine arge Enttäuschung bringen wssten, wei 1 sie heutQ 

nicht cehr icstande wären, den Nachweis zu führen, dass die Einlagen, wie sie 

sie tc Dezember 1947 hatten1 tatsäohlich nooh aus den Beginn dca Jahres 1938 

sto.r:nen. ua.n denke an die Einlo.genverä.nderungen durch Zulagen und Abhebung, 
10-

die sich il::l Laufe von 11 Jahren abgespielt haben, r.iJ~ Uberträge auf neue 

Einlagebüohcr na.ch Vollsohreibung des alten oder die ZusaI:CeDziehung oehrerer 

Einlagen auf ein Buch~ .tUl.:; diese c.lten Fälle tlÜssten die Sparkassen wieder 
aufleben lassen, wären dazu aber viel~ach - abgesehen von der neuerliohen 
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Arbeitsbelastung - gar nicht Ilehr instande, weil die alten Kont.oblätter 

nietht tlehr bestehen. Dies wäre insbesondere bei der Postsparkasse der Fall, 

bei der während der deutschen Okkupationszeit gar keine Kontoblätter ge~~hrt 

worden sind. 

Und 8ohliesslioh.ist ein wiohtiges Argurlent die Liquiditätslage 

der Geldinstitute. lie den Einlagen entspreohenden Aktivposten der Gela ... 
------

anstalten bestehen ja SUD grossen Teil aus deutsohe~ Reichswerten, zu deren 

Ube~~ sie von Deutschland ge~gen worden sind. Die Kreditunternebcungen 

haben sohon die 1Jisherigen RUckbuchungen naoh § 10 nur· dadurch ertragen 
kannen, dass ihnen ein Teil ihrer Sperrguthaben bei der Nationalbank zu 

Lasten der Währ~g freigegeben worden ;l:;t~ Einen weiteren, so bedeutenden 

Aderlass an ihren ohnehin aufs äusserste zusD.t1rlengesohnolzenen Bamitteln 

kannte sie nioht oehr ertragen, eine Hilfe aus öffentlichen Mitteln 1st 

nietht möglich und eine Abhilfe durch die Notenprasae wäre nicht zu vera.Jlt­
worten. Die gleichen ErwälJungen gelten auch für· die Versioherungs.inst::'~~U~Ot 

bei denen angesichts der b~herigen analogen Behandlung io § 13 Uährungs-

8chutzgesetz analoge Massnahoon erforderlich uären. 

Alle diese Erwägungen führen zu den zwingenden Schluss, dass die 
o.nge:regteMassnahrne, so.begrüssenswert sie aus sozialpolitischen Gründen 

wäl'ei unterbleiben wss; weil sie die Währung und dllIlit die Grundlage. der 

il1rtsoh-'lftsführu.ng der gesatlten Bevölkerung ernstlich schädige~ würde • 

... - • .- .... -e .. 
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